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Amtlicher Teil

Planfeststellungsverfahren gemäß §§ 17 ff . des Bundesfern-
straßengesetzes (FStrG) i.V.m. Art. 72 ff . des Bayerischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) sowie ge-
mäß dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) für die Bundesautobahn A 7 Fulda-Würzburg, Ab-
schnitt Autobahnkreuz (AK) Schweinfurt/Werneck – An-
schlussstelle (AS) Gramschatzer Wald;
Ersatzneubau der Talbrücke Stettbach (Bauwerk BW 
639b) mit streckenbaulichen Anpassungen, Bau-km 0+580 
bis Bau-km 2+010;
Planänderung
Bekanntmachung vom 16.04.2019 Nr. 32-4354.1-1-12
Öff entliche Bekanntmachung gemäß Art. 72 Abs. 2 i.V.m. 
Art. 17 Abs. 2 Satz 2 des Bayerischen Verwaltungsverfah-
rensgesetzes (BayVwVfG)
Für das oben genannte Bauvorhaben hat die Autobahndirekti-
on Nordbayern, Dienststelle Würzburg, Ludwigkai 4, 97072 
Würzburg, bei der Regierung von Unterfranken mit Schreiben 
vom 18.06.2018 die Durchführung eines Planfeststellungsver-
fahrens beantragt.
Die Unterlagen lagen daraufhin im Juli/August 2018 öff entlich 
aus. Aufgrund der daraufhin eingegangenen Stellungnahmen 
und Einwendungen hat die Autobahndirektion Nordbayern die 
ausgelegten Planunterlagen geändert und mit Schreiben vom 
12.04.2019 die Durchführung eines Planänderungsverfahrens 
beantragt. 
Gegenstand der Planänderung mit Datum vom 12.04.2019 sind 
im Wesentlichen die Einarbeitung der Auswirkungen des Flur-

neuordnungsverfahrens Zeuzleben II in die Planunterlagen und 
Änderungen am naturschutzfachlichen Maßnahmenkonzept. 
Die Einzelheiten zu den Planänderungen können den geänder-
ten Unterlagen und Plänen entnommen werden.
Die geänderten Pläne liegen zur allgemeinen Einsicht bei dem 
Markt Werneck und der Gemeinde Gochsheim aus. Ort und 
Zeit der Auslegung sowie Näheres zur Möglichkeit, Einwen-
dungen zu erheben, werden durch ortsübliche Bekanntmachung 
im Markt Werneck und der Gemeinde Gochsheim gesondert 
mitgeteilt.
Einwendungen gegen die geänderten Pläne kann jeder, dessen 
Belange durch die Planänderung berührt werden, erheben.
Bei Einwendungen gegen den Plan, die von mehr als 50 Per-
sonen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form ver-
vielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleich-
förmige Eingaben), ist ein Unterzeichner mit Namen, Beruf 
und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner für das 
Verfahren zu bezeichnen, soweit er nicht von ihnen als Bevoll-
mächtigter bestellt ist. Diese Angaben müssen deutlich sichtbar 
auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite enthalten sein. 
Vertreter kann nur eine natürliche Person sein. Andernfalls kön-
nen diese gleichförmigen Eingaben unberücksichtigt bleiben.
Würzburg, 16.04.2019
Regierung von Unterfranken                                             
Dr. Eugen Ehmann                                                            
Regierungspräsident
Apl-l 4354                                    RABl 2019 S. 61
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Verordnung über die Änderung der Schulsprengel für die 
St.-Hedwig-Grundschule Kitzingen und die Grundschule 
Kitzingen-Siedlung

Vom 28.03.2019 Nr. 44-5103-1-18
Auf Grund von Art. 26 und Art. 32 Abs. 4 des Bayerischen Ge-
setzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) 
i. d. F. der Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 (GVBl S. 414, 
ber. S. 632), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juli 2018 
(GVBl S. 613), erlässt die Regierung von Unterfranken folgen-
de

V e r o r d n u n g :
§ 1

Der Schulsprengel der St.-Hedwig-Grundschule Kitzingen, zu-
letzt beschrieben in § 1 der Verordnung vom 05.05.2004 Nr. 
530-5103.00-2/04 (RABl. Nr. 6/2004 S. 51), wird um das Ge-
biet der ehemaligen Marshall Heights (Marshall-Heights-Ring 
und Levi-Strauss-Straße) eingeschränkt.

§ 2
Der Schulsprengel der Grundschule Kitzingen-Siedlung, zu-
letzt beschrieben in § 1 der Verordnung vom 05.05.2004 

Nr. 530-5103.00-2/04 (RABl. Nr. 6/2004 S. 51), wird um das 
Gebiet der ehemaligen Marshall Heights (Marshall-Heights-
Ring und Levi-Strauss-Straße) erweitert.

§ 3
Die Einschränkung bzw. Erweiterung des Schulsprengels er-
folgt stufenweise in den nächsten Schuljahren (2019/2020 bis 
2022/2023), beginnend mit der Jahrgangsstufe 1.

§ 4
Diese Verordnung tritt am 01.08.2019 in Kraft. 
Würzburg, 28.03.2019
Regierung von Unterfranken
Dr. Eugen Ehmann
Regierungspräsident
Apl-l 5103                                    RABl 2019 S. 62

Wirtschaft, Landesentwicklung und Verkehr

Schornsteinfegerwesen; 
Bestellung bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger
Bekanntmachung vom 10.04.2019 Nrn. 22.2-2206.18-1/04, 
22.2-2206.25-1/00, 22.2-2206.23-1/00
Die Regierung von Unterfranken hat folgende, bevollmächtigte 
Bezirksschornsteinfeger für die Dauer von sieben Jahren be-
stellt:
Name  bestellt ab  Kehrbezirk
Radler, Sven  01.03.2019  Kitzingen 11
  (Marktsteft)
Werner, Gerd  01.04.2019  Rhön-Grabfeld 1   
  (Bad Neustadt)
Uehlein, Wolfgang  01.04.2019  Miltenberg 1
Würzburg, 10.04.2019
Regierung von Unterfranken
Br ü c k n e r
Leiter des Bereiches
Wirtschaft, Landesentwicklung und Verkehr
Apl-l 2206                                    RABl 2019 S. 62

100. Sitzung des Regionalen Planungsausschusses des Pla-
nungsverbandes Bayerischer Untermain (1)
Bek vom 09.04.2019 Nr. 24-8321.1-1-7

I.
Der Regionale Planungsverband Bayerischer Untermain hat um 
Veröff entlichung der nachfolgenden Bekanntmachung gebeten.
Würzburg, 15.04.2019
Regierung von Unterfranken
B r ü c k n e r
Leiter des Bereiches
Wirtschaft, Landesentwicklung und Verkehr

II.
Bekanntmachung
Der Regionale Planungsverband Bayerischer Untermain gibt 
bekannt, dass am 

Freitag, 10. Mai 2019, um 11:30 Uhr, 
im Kreistagssaal des Landratsamtes Aschaff enburg,

Bayernstr. 18, 63739 Aschaff enburg,
eine Sitzung des Regionalen Planungsausschusses stattfi ndet.
T a g e s o r d n u n g :
TOP 1 Änderung des Regionalplans - Verordnungsbe-

schluss
 Formale und redaktionelle Überarbeitung des Regio-

nalplans und Anpassung an das LEP, Neufassung des 
Kapitels 1 „Leitlinien 2035“ (bislang A I Grundlagen 
der regionalen Entwicklung), Neufassung des Kapitels 
3.2.7 „Arbeitsmarkt und Fachkräfte“, Fortschreibung 
des Kapitels 2.1 „Zentrale Orte“ (bislang A V), Aufhe-
bung der Kapitel B V „Arbeitsmarkt“, B VI „Bildungs- 
und Erziehungswesen, kulturelle Angelegenheiten“, B 
VII „Freizeit und Erholung“, B VIII „Sozial- und Ge-
sundheitswesen“, B XII „Technischer Umweltschutz“
1.1 Bericht über das Anhörungsverfahren gem. Art. 16 

BayLplG und Änderungen des Entwurfs 
1.2 Beratung und Beschlussfassung

TOP 2 15. Änderung des Regionalplans - Einleitung des 
Anhörungsverfahrens 

 Kapitel 3, Abschnitt 3.2.2 „Bodenschätze“, Ziel 3.2.2.3-
01 (bislang Kapitel B IV, Abschnitt 2.1, Ziel 2.1.1.2), 
Verkleinerung des Vorranggebietes für Spezialton ST4 
„Nördlich Hösbach“
2.1 Vorstellung der Änderungsbegründung und der Ent-

wurfsunterlagen
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2.2 Beratung und Beschlussfassung zur Einleitung des 
Anhörungsverfahrens 

TOP 3 16. Änderung des Regionalplans - Einleitung des 
Anhörungsverfahrens

 Aufhebung der Dritten Verordnung zur Änderung des 
Regionalplans der Region Bayerischer Untermain (1) 
vom 09. September 2008 betreff end die Festlegung der 
Vorranggebiete für Hochwasserschutz
3.1 Vorstellung der Änderungsbegründung und der Ent-

wurfsunterlagen
3.2 Beratung und Beschlussfassung zur Einleitung des 

Anhörungsverfahrens
TOP 4 Regionales Mobilitäts- und Siedlungsgutachten 

2035
 Kurzbericht des Regionsbeauftragten zu Sachstand und 

weiteren Schritten

TOP 5 Haushaltswirtschaft
5.1 Jahresrechnung 2018 – Feststellung des Jahresab-

schlusses 2018 und Entlastung der Verbandsfüh-
rung

5.2 Haushalt 2019 – Beratung und Beschlussfassung 
über die Haushaltssatzung 2019 mit Haushalts- und 
Finanzplan

TOP 6 Verschiedenes
Aschaff enburg, 09.04.2019
Dr. Ulrich Reuter
Landrat und Verbandsvorsitzender
Apl-l 8321                                    RABl 2019 S. 62

Bezirk Unterfranken

Haushaltssatzung des Bezirk Unterfranken und Haushalts-
satzung der Unterfränkischen Kulturstiftung für das Haus-
haltsjahr 2019
Bekanntmachung vom 25.04.2019 Nr. Z1.1-0175-2-2-51

I.
Der Bezirkstag von Unterfranken hat in seiner Sitzung am 
18.12.2018 für die Unterfränkische Kulturstiftung und am 
12.02.2019 für den Bezirk Unterfranken die Haushaltssatzun-
gen für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen.
Die Haushaltssatzungen enthalten keine genehmigungspfl ichti-
gen Teile. Die Bekanntmachung erfolgt hiermit gemäß Art. 57 
Abs. 3 Satz 1 BezO.
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen für den Bezirk Un-
terfranken und die Unterfränkische Kulturstiftung für das 
Haushaltsjahr 2019 liegen gemäß Art. 57 Abs. 3 Satz 3 Halbsatz 
1 BezO vom Zeitpunkt der Ausgabe dieses Amtsblattes an bis 
zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssat-
zung beim Bezirk Unterfranken, Hauptverwaltung, Silcherstr. 
5, Zi.Nr. O 55, zur Einsichtnahme öff entlich aus.
Würzburg, den 25.04.2019
Regierung von Unterfranken 
Jochen Lange
Regierungsvizepräsident

II.
Auf Grund Art. 55 ff . der Bezirksordnung für den Freistaat Bay-
ern (BezO) erlässt der Bezirk Unterfranken für das Haushalts-
jahr 2019 folgende

Haushaltssatzung
§ 1

1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan 2019 wird hiermit 
festgesetzt. Er schließt ab 
im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit  502.381.100 €
im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit  15.107.100 €

2) Die als Anlage beigefügten Wirtschaftspläne für das Ge-
schäftsjahr 2019 werden wie folgt festgesetzt:

Bezirkskrankenhaus Lohr am Main
(mit Tagesklinik Aschaff enburg)
Erfolgsplan  Erträge  68.578.900 €
 Aufwendungen  68.538.900 €
Vermögensplan  Einnahmen und Ausgaben  7.925.900 €
Krankenhäuser Schloss Werneck
(Psychiatrisches und Orthopädisches Krankenhaus, Tages-
klinik Schweinfurt)
Erfolgsplan  Erträge  93.662.400 €
 Aufwendungen  93.450.000 €
Vermögensplan  Einnahmen und Ausgaben  17.134.600 €
Klinik König-Ludwig-Haus
(Orthopädische Klinik mit Zentrum für seelische Gesund-
heit)
Erfolgsplan  Erträge  42.295.400 €
 Aufwendungen  42.247.200 €
Vermögensplan  Einnahmen und Ausgaben  1.994.200 €
Thoraxzentrum Bezirk Unterfranken, Münnerstadt
(mit Haus Windsburg)
Erfolgsplan  Erträge  21.053.900 €
 Aufwendungen  21.041.400 €
Vermögensplan  Einnahmen und Ausgaben  3.233.450 €
Intensiveinheit Kinder- und Jugendpsychiatrie, Würzburg
Erfolgsplan  Erträge  2.700.200 €
 Aufwendungen  2.839.200 €
Vermögensplan  Einnahmen und Ausgaben  231.000 €
Klinik am Greinberg, Würzburg
Erfolgsplan  Erträge  3.438.600 €
 Aufwendungen  3.562.600 €
Vermögensplan  Einnahmen und Ausgaben  54.800 €
Heime Lohr am Main
(Dietrich-Bonhoeff er-Haus, Kilian-Hofmann-Haus)
Erfolgsplan  Erträge  6.149.300 €
 Aufwendungen  6.148.900 €



Amtsblatt der Regierung von  Unterfranken Nr. 9/2019 vom 25.04.2019

64

Vermögensplan  Einnahmen und Ausgaben  83.000 €
Heime Schloss Werneck
(Albert-Schweitzer-Haus, Haus Erthal, Haus Schönborn)
Erfolgsplan  Erträge  6.430.900 €
 Aufwendungen  6.430.900 €
Vermögensplan  Einnahmen und Ausgaben  112.000 €
Pfl egeheim Schloss Römershag
Erfolgsplan  Erträge  4.499.500 €
 Aufwendungen  4.498.500 €
Vermögensplan  Einnahmen und Ausgaben  198.800 €
Jakob-Riedinger-Haus
Erfolgsplan  Erträge  2.934.100 €
 Aufwendungen  2.900.300 €
Vermögensplan  Einnahmen und Ausgaben  98.200 €

§ 2
1) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-

rungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt des Bezirk Unter-
franken sind nicht vorgesehen.

2) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen in den Wirtschaftsplänen der Kranken-
häuser sind nicht vorgesehen.

§ 3
1) Verpfl ichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wer-

den in Höhe von 1.000.000,00 € festgesetzt.
2) Der Gesamtbetrag der Verpfl ichtungsermächtigungen in den 

Vermögensplänen der Krankenhäuser wird wie folgt festge-
setzt:
• BKH Schloss Werneck  30.300.000 €
• BKH Lohr   8.650.000 €
• Thoraxzentrum Bezirk Unterfranken  300.000 €

§ 4
1) Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeck-

ten Bedarfs, der nach Art. 21 FAG auf die kreisfreien Städte 
und Landkreise umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 
2019 nach den Umlagegrundlagen auf 285.524.400 € fest-
gesetzt.

2) Nach Art. 21 Abs. 3 Satz 1 FAG wird der Umlagesatz für die 
Bezirksumlage 2019 einheitlich auf 17,80 v.H. der endgülti-
gen Umlagegrundlagen 2019 festgesetzt.

§ 5
1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 

Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
64.000.000 € festgesetzt.

2) Die Höchstbeträge der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leis-
tung von Ausgaben nach den Wirtschaftsplänen der Kran-
kenhäuser und Heime werden wie folgt festgesetzt:
• Bezirkskrankenhaus Lohr am Main*  2.500.000 €
• Krankenhäuser Schloss Werneck*  300.000 €
• Klinik König-Ludwig-Haus  1.000.000 €
• Thoraxzentrum Bezirk Unterfranken  0 €
• Intensiveinheit Kinder- und Jugendpsychiatrie  0 €
• Klinik am Greinberg  0 €
• Pfl egeheim Schloss Römershag*  0 €
• Jakob-Riedinger-Haus**  0 €
Gesamt:   3.800.000 €
*   einschließlich der dem Kassenverbund angeschlossenen Heime
** im Kassenverbund mit der Orthopädischen Klinik König-Ludwig-Haus

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2019 in Kraft.
Würzburg, 08.04.2019
Bezirk Unterfranken
Erwin Dotzel
Bezirkstagspräsident

III.
Auf Grund Art. 20 Abs. 3 Bayerisches Stiftungsgesetz i.V.m. 
Art. 55 ff . der Bezirksordnung für den Freistaat Bayern erlässt 
die Unterfränkische Kulturstiftung für das Haushaltsjahr 2019 
folgende

Haushaltssatzung
§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2019 wird hiermit festgesetzt.
Er schließt ab
im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit  7.807.400 €
im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.512.100 €

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpfl ichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt sind 
nicht vorgesehen.

§ 4
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Haushaltsplan werden nicht beansprucht.

§ 5
Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2019 in Kraft.
Würzburg, 08.04.2019
Bezirk Unterfranken
Erwin Dotzel
Bezirkstagspräsident
Apl-l 0175                                    RABl 2019 S. 63

Öff entliche Zustellung an Alexandra Lauenburger, zu-
letzt wohnhaft: Hahnweg 32, 97737 Gemünden, Bekannt-
machung des Bezirk Unterfranken vom 09.04.2019 Az.: 
LAUE1503200600

I.
Mit Schreiben vom 09.04.2019 hat der Bezirk Unterfranken um 
Veröff entlichung des nachfolgenden Textes gebeten.
Würburg, 25.04.2019
Regierung von Unterfranken
Jochen Lange 
Regierungsvizepräsident

II.
Der Bezirk Unterfranken hat am 06.03.2019 einen Leistungs-
bescheid erlassen.
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Da der derzeitige Aufenthalt von Frau Alexandra Lauenburger, 
zuletzt wohnhaft: Hahnweg 32, nicht ermittelt werden konnte, 
wird das Schriftstück durch öff entliche Bekanntmachung nach 
Art. 15 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Bayer. Verwaltungszustellungs- 
und Vollstreckungsgesetzes (VwZVG) in Verbindung mit Art. 
20 Abs. 2 und Art. 19 Abs. 2 Bezirksordnung (BezO) zugestellt.
Die schriftliche Entscheidung kann beim Bezirk Unterfranken  
eingesehen werden.
Würzburg, 09.04.2019
Bezirk Unterfranken
Ditze
Leitender Regierungsdirektor
Apl-l 1431                                    RABl 2019 S. 64

Nichtamtlicher Teil

BUCHBESPRECHUNGEN

Ulrich Drost/Marcus Ell
Wasserrecht in Bayern (WHG)
14. Ergänzungslieferung
Loseblattwerk etwa 4310 Seiten
Stand: Oktober 2017
298 Seiten, in 3 Ordnern
Preis: 148,00 Euro
ISBN 978-3-415-04483-8
Richard Boorberg Verlag
Mit der vorliegenden Ergänzungslieferung wird die nach langer 
Vorbereitung zum 1.8.2017 in Kraft getretene Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoff en (AwSV) 
mit Verordnungstext, amtlicher Begründung und Kommentie-
rungen der Autoren in das Werk aufgenommen. Damit wird der 
ursprünglich beabsichtigte Umfang des Werkes komplettiert und 
abgeschlossen. Das bundesrechtlich kodifi zierte Wasserrecht hat 
damit den Stand erreicht, der in den Versprechungen zur För-
deralismusreform I aus dem Jahr 2006 seitens des Bundes zum 
Ausdruck gebracht worden ist. Der Umfang der Verordnung 
gebietet eine Aufteilung in mehrere Ergänzungslieferungen, die 
in mehreren Schritten erfolgen soll. Zunächst enthält diese Er-
gänzungslieferung die §§ 1 bis 38 AwSV. Weitere Ergänzungen 
beinhalten dann den übrigen Verordnungstext und dessen Kom-
mentierung sowie im Anhang abgedruckte Vorschriften der der 
AwSV zuzuordnenden Technischen Vorschriften und Vorschriften 
des Baurechts und Bauproduktenrechts. Im Vorwort zum Band 
der AwSV ist ein Passwort zu fi nden, das den Download von 
Synopsen der AwSV mit den bisherigen Länderverordnungen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoff en auf der Seite www.
boorberg-plus.de ermöglicht. Gerade für zum 1.8.2017 bestehen-
de Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoff en wird 
damit ein Werkzeug bereitgestellt, schnell, sicher und umfassend 
die notwendigen Anforderungen und Weiterungen für bestehende 
Anlagen ermitteln zu können.

Einhard Bezzel
55 Irrtümer über Vögel
Stand: 2018
304 Seiten
Preis: 19,95 Euro
ISBN 978-3-89104-819-1
Aula-Verlag
Elstern sind diebisch, Kormorane dezimieren Fischbestände und 
Schwalben sind Wetterfrösche! Mit solchen und zahlreichen wei-
teren Irrtümern, die sich in der wechselvollen Beziehung zwi-
schen Mensch und Vogel eingeschlichen haben, räumt Einhard 
Bezzel gründlich auf.
Dabei leuchtet der Verfasser, einer der großen Ornithologen un-
serer Zeit, in alle Winkel der vielfältigen Berührungspunkte mit 
unseren gefi ederten Nachbarn, wertet gründlich Überlieferungen 
und Literatur aus und geht schließlich auch auf aktuelle Erkennt-
nisse der Vogelforschung ein. Hierbei erfahren die Leser nicht 
nur Verblüff endes und Bemerkenswertes, sondern unternehmen 
zusammen mit dem Verfasser einen ebenso kurzweiligen wie 
lehrreichen Streifzug durch die bunte und immer noch geheim-
nisvolle Welt der Vögel.

Bernhard Klörgmann
Ratgeber zur Einkommensteuer 2018
61. Aufl age
1230 Seiten
Preis: 10,60 Euro
Art. Nr.: 310015061
Deutscher Sparkassen Verlag
Das gesamte Einkommensteuerrecht für den Veranlagungszeit-
raum 2018 übersichtlich und zuverlässig mit einem Griff . Die 
Kommentierung berücksichtigt neben dem Gesetzestext auch 
die Verfügungen und Erlasse der Finanzverwaltung sowie die 
Rechtsprechung.  
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Der Ratgeber wird von vielen Sparkassen - in der Regel gegen 
eine Kostenbeteiligung - an ihre Kunden abgegeben oder kann 
im Online-Shop des Deutschen Sparkassenverlages unter www.
dsv-gruppe.de geordert werden.

Prandl/Zimmermann/Büchner/Pahlke
Kommunalrecht in Bayern
Kommentar
133./ 134./ 135. Ergänzungslieferung
Stand: 01.04.2018/ 15.05.2018/ 20.08.2018
Preis: jeweils 108,65 Euro
Verlagsgruppe Wolters Kluwer 
Die Lieferungen 133 - 135 beinhalten die Neuerungen durch das 
Gesetz zur Änderung des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes 
und anderer Gesetze vom 22.03.2018 (GVBl S. 145) mit der 
Überarbeitung der Erläuterungen zu den betroff enen Vorschriften.

Hölzl/Hien/Huber
GO mit VGemO, LKrO und BezO
Kommentar
58. / 59. Ergänzungslieferung
Stand: April / Mai 2018
Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm
Die beiden Ergänzungslieferungen setzen insbesondere die um-
fangreichen Änderungen des am 01.04.2018 in Kraft getretenen 
Gesetzes zur Änderung des Gemeinde- und Landkreiswahlge-
setzes und anderer Gesetze vom 22.03.2018 (GVBl S. 145) um.

Thum
Bürgerbegehren und Bürgerentscheid in Bayern
Kommentar
65./ 66./ 67. Ergänzungslieferung
Stand: März/ April/ Mai 2018
Preis: 150,12 Euro/ 161,48 Euro/ 150,12 Euro
Verlagsgruppe Wolters Kluwer
Mit der 65. Lieferung wird unter Berücksichtigung neuerer 
Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs die 
Kommentierung zu Art. 18a Abs. 1, Abs. 4 und Abs. 8 GO ak-
tualisiert und die Entscheidungssammlung ergänzt.
Die 66. Ergänzungslieferung aktualisiert den Einführungsteil 
sowie die Kommentierung zu Art. 18a Abs. 1, 2, 4, 8 bis 10 und 
13 GO und bringt das Literaturverzeichnis und das Stichwort-
verzeichnis auf den neuesten Stand.
Mit der 67. Lieferung werden die auszugsweise abgedrucken Be-
stimmungen der Gemeindeordnung, der Landkreisordnung, des 
Bayerischen Mediengesetzes, des Bayerischen Rundfunkgesetzes 
sowie die Satzungsmuster zur Durchführung von Bürgerbegehren 
und Bürgerentscheiden und die für landkreisweite Durchführung 
von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden angebotenen Muster 
zum Abschluss von Amtshilfevereinbarungen mit den Gemein-
den auf den neuesten Stand gebracht.

Bloeck/Graf
Kommunales Vertragsrecht
Kommentar
110./ 111./ 112. Ergänzungslieferung
Stand: 01.02.2018/ 01.05.2018/ 01.09.2018
Preis: 128,80 Euro/ 88,43 Euro/149,95 Euro
Verlagsgruppe Wolters Kluwer
Mit der 110. Lieferung werden zunächst die Ausführungen zum 
Breitbandausbau, zum Konzessionsvergabeverfahren für die 
Strom- und Gasverteilernetze, zu den Mustern für die Anforde-
rung der Netzdaten vom Netzbetreiber, der Musterkriterienkata-
log und das Muster eines Breitbandausbauvertrags aktualisiert. 
Zudem werden das Kapitel zu den Öff entlichen Einrichtungen 
komplett überarbeitet und die Literaturhinweise zur Privatisie-
rung und zum kommunalen Unternehmensrecht auf den neuesten 
Stand gebracht. Neu aufgenommen wird ein Mustervertrag über 
die Benutzung von Grundstücken und Gebäuden der Gemeinde 
für die Errichtung und den Betrieb von Funkstationen und das 
Muster eines Telekommunikations-Infrastrukturmitnutzungs-
vertrags.
Durch die 111. Nachlieferung werden zunächst die Ausführungen 
zu „Öff entlich-rechtliche Verträge und Rechtsweg“ und zu „Ab-
lösung der Stellplatz- und Garagenbaupfl icht“ vollumfänglich 
auf aktuellen Stand gebracht. 
Zudem werden aktualisiert:
• Vertrag über die Benutzung von Grundstücken und Gebäu-

den der Gemeinde ... für die Errichtung und den Betrieb 
von Funkstationen

• Erbbaurechtsvertrag
• Konzessionsvertrag Wasser
• Vereinbarung über die Ablösung der Stellplatz- und Gara-

genbaupfl icht
• Breitbandausbauvertrag
Mit der 112. Lieferung werden zunächst die folgenden Erläute-
rungen und Muster aktualisiert:
• Vorbemerkungen zu Konzessionsvergabeverfahren 
• Vertraulichkeitserklärung der Gemeinde
• Vertraulichkeitserklärung des Interessenten
• Mustertext der Bekanntmachung nach § 46 Abs. 3 Satz 1 

EnWG
• Mustertext der Bekanntmachung nach § 46 Abs. 5 Satz 2 

EnWG
• Vertragsmuster über die Benutzung von Grundstücken und 

Gebäuden der Gemeinde für die Errichtung und den Betrieb 
von Funkstationen

• Muster Breitbandausbauvertrag
Neu aufgenommen werden die Auswahlkriterien im Konzessi-
onsvergabeverfahren zum Stromnetz und zum Gasnetz.
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Hillermeier/Gabler
Kommunale Haftung und Entschädigung
Kommentar
93. Ergänzungslieferung 
Stand: 01.09.2018
Preis: 197,37 Euro
Verlagsgruppe Wolters Kluwer
Die 93. Aktualisierungslieferung behandelt u.a. folgende The-
men:
• Wirksame Vertretung der Gemeinde durch den 1. Bürger-

meister
• Haftung bei amtlichen Informationen und lebens- und fut-

termittelrechtliche Verstöße
• Rechtsprechung zum Umweltschadensgesetz und Bundes-

bodenschutzgesetz
• Rechtsprechung zu grenznahen Bäumen
• Haftung von Grabnutzungsberechtigten
• Benutzungsgebühr für Obdachlosenunterkunft

Kathke
Dienstrecht Bayern I
232. Aktualisierung
Stand: Januar 2019
Art. Nr.: 66190232
Preis: 106,09 Euro
Carl Link Kommunalverlag
Mit dieser Aktualisierung werden eine Reihe von Rechtsverord-
nungen auf den neuesten Stand gebracht. Besondere Hervorhe-
bung verdienen dabei die Bayerische Nebentätigkeitsverordnung, 
die Verordnung über die Gewährung von Altersteilzeit in Verwal-
tungsreformbereichen und die bayerische Zulagenverordnung. 
Im Kommentarteil wird mit Art. 82 BayBG unter anderem das 
praktisch häufi g relevante Nebentätigkeitsrecht ebenso aktuali-
siert wie das Personalaktenrecht (Art. 105, 108 und 109 BayBG),  
das aufgrund der DS-GVO vom Gesetzgeber angepasst bzw. neu 
gefasst wurde. In Art. 17 LlbG hat der Gesetzgeber die Beför-
derungsverbote klarer und verständlicher normiert, da die Per-
sonalpraxis mit der alten Fassung große Schwierigkeiten hatte. 
Die entsprechenden Änderungen wurden eingearbeitet. 

Harrer/Kugele
Verwaltungsrecht in Bayern
Kommentar
120. Aktualisierung
Stand: November 2018
Art. Nr.: 66211120
Preis: 211,49 Euro
Carl Link Kommunalverlag
Der Schwerpunkt des Werkes liegt auf der ausführlichen und 
praxisorientierten Kommentierung des Bayerischen Verwaltungs-
verfahrensgesetzes (BayVwVfG), des Bayerischen Verwaltungs-
zustellungs- und Vollstreckungsgesetzes (VwZVG) sowie der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). Viele Fragen, die durch 
die Vorschriften allein nicht geklärt und in der Rechtsprechung 

unterschiedlich und teils widersprüchlich entschieden wurden, 
werden erläutert. Die eingearbeitete Rechtsprechung und die 
Literaturhinweise geben zusätzliche Rechtssicherheit.

Das Bayerische Schulrecht
CD-ROM
71. Ausgabe
Stand: Dezember 2018
Art. Nr.: 67167071
Preis: 93,95 Euro
Carl Link Verlag
Diese Sammlung bietet einen kompakten Überblick über das 
bayerische Schulrecht. Die umfassende Datenbank bietet Ihnen 
Zugriff  auf fast alle bayerischen Schulgesetze, Schulordnungen, 
Verordnungen, amtlichen Bekanntmachungen und kultusminis-
teriellen Schreiben.

Dr. Günter Graß und Michael Duhnkrack
Umweltrecht in Bayern
179. Aktualisierung
Stand: Dezember 2018
Art. Nr.: 66237179
Preis: 115,26 Euro
und
180. Aktualisierung
Stand: Januar 2019
Art. Nr.: 66237180
Preis: 217,60 Euro
Carl Link Kommunalverlag
Diese Lieferung enthält neben der Neuaufnahme der 43. 
BImSchV Aktualisierungen des Gesetzes über den Schutz 
der Natur, die Pfl ege der Landschaft und die Erholung in der 
freien Natur, der Verordnung über die Qualität von Wasser für 
den menschlichen Gebrauch, der Bayerischen IVU-Abwasser-
Verordnung, des Gesetzes über die Abgaben für das Einleiten 
von Abwasser in Gewässer, der 39. BImSchV, des Bayerischen 
Immissionsschutzgesetzes, des Gesetzes zur Vermeidung, Ver-
wertung und sonstigen Bewirtschaftung von Abfällen in Bayern, 
des Gesetzes über das Bayerische Landesamt für Umwelt, der 
Zuständigkeitsverordnung und des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung und der Richtlinien zur Förderung eines 
umweltorientierten Managements in bayerischen Unternehmen.

Lindner/Stahl
Das Schulrecht in Bayern
Kommentar
217. Aktualisierung
Stand: Januar 2019
Art. Nr.: 66243217
Preis: 140,90 Euro
Carl Link Verlag
Die Lieferung enthält:
- die aktualisierten Kommentierungen der Art. 57a, 60, 80 

und 113b des BayEUG
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- das Finanzausgleichsgesetz und das Bayerische Beam-
tengesetz auf dem neuesten Stand

- die Neufassung der Bekanntmachung über die Mittagsbe-
treuung (22.34),

- die Änderungen der
Zuweisungsrichtlinie,
Realschulordnung,
Wirtschaftsschulordnung,
Berufsschulordnung.

Böttcher/Ehmann
Pass-, Ausweis- und Melderecht in Bayern
Loseblattwerk zzgl. Aktualisierunglieferungen in 3 Ordnern
61.Aktualisierung
Stand: Januar 2019
Preis: 199,99 €
ISBN: 978-3-7825-0070-8
Hüthig Jehle Rehm Verlag GmbH
Mit diesen Inhalten bereitet Sie der „Böttcher/Ehmann“ gewohnt 
verlässlich und rechtssicher auf die meldebehördliche Praxis vor:
• Fälle und Lösungen für Ihren Arbeitsalltag, kurz und 

übersichtlich dargestellt!
• Das vollständige Bundesmeldegesetz inklusive Gesetzge-

bungsmaterialien
• Die Regelung der einfachen und erweiterten Melderegis-

terauskunft
• Die Mitwirkungspfl icht des Wohnungsgebers
• Weitere Rechtsverordnungen und Vorschriften
• Änderungen des Pass- und Personalausweisrechts
• Für das Melderecht relevante Regelungen des Steuerrechts

Wiedemann/Fritsch
Organisationshandbuch für bayerische Behörden
Kommentierung
39. Aktualisierung
Stand: November 2018
Art. Nr.: 66208039
Preis: 198,87 Euro
Carl Link Kommunalverlag
Mit der vorliegenden 39. Ergänzungslieferung sind eingearbeitet 
worden
• in den Kennzahlen 11.03, 11.28, 11.29, 11.30 und 11.38 

die Änderung der Allgemeinen Geschäftsordnung mit 
Bekanntmachung vom 24.04.2018, GVBl S. 281 (vor allem 
mit der Einfügung des sog. „Kreuzerlasses“),

• in der Kennzahl 11.09 das Inkrafttreten der europäischen 
Datenschutz-Grundverordnung am 25.05.2018 und der 

damit einhergehenden Neufassung des Bayer. Datenschutz-
gesetzes vom 15.05.2018 (GVBl S. 230).

• in der Kennzahl 20.10 die Änderung der Organisations-
richtlinien zur Einführung eines Praxis-Checks für Vor-
schriften mit Bekanntmachung vom 24.07.2018 (AllMBl. 
S. 547),

• in der Kennzahl 20.50 die Einführung des Bayerischen 
Ministerialblattes zum 01.01.2019 durch die Änderung 
der Redaktionsrichtlinien mit Bekanntmachung vom 
25.09.2018 (AllMBl S. 959),

• in der Kennzahl 35.44 des eIDAS-Durchführungsgesetz 
vom 18.07.2017 (BGBl. I S. 2745) sowie

• in der Kennzahl 50.00 die Bekanntmachung des Bayeri-
schen Staatsministeriums des Innern und für Integration 
über die Vergabe von Aufträgen im kommunalen Bereich 
vom 31.07.2018 (AllMBl S. 547)

Hervorzuheben ist auch die Aktualisierung des nichtamtlichen 
Abkürzungsverzeichnisses (Kennzahl 20.60).
Schließlich wurden in weiteren Kennziff ern geringfügige Rechts-
änderungen sowie sonstige kleinere Aktualisierungen eingefügt.

Wüstendörfer
Schulfi nanzierung in Bayern - Finanzhilfen im Bildungsbe-
reich
55. Aktualisierung
Stand: November 2018
Art. Nr.: 66284055
Preis: 99,00 Euro
Carl Link Verlag
In dieser Lieferung wurden die Kommentare zur Schülerbeför-
derungsverordnung (SchBefV) im Teil 2 der Sammlung mit dem 
Rechtsstand 01.08.2018 aktualisiert und überarbeitet. Die Kom-
mentare zum Schulwegkostenfreiheitsgesetz werden im Februar 
2019 erneuert.

Schwenk/Frey
Finanzrecht der Kommunen I - Haushalts- und Wirtschafts-
recht / Kommunaler Finanzausgleich in Bayern 
181. Aktualisierungslieferung (Loseblattwerk) 
Stand: 15. Januar 2019
Artikelnummer: 66384181
Preis: 92,06 €
Carl Link Kommunalverlag
Die 181. Lieferung enthält die Steuerschätzung November 2018, 
die Aktualisierung von Statistiken und Personaldurchschnitts-
kosten, die Tabelle für den Kapitalwert einer lebenslänglichen 
Nutzung/Leistung ab 1.1.2019 sowie die EU- und bayer. Rechts-
grundlagen für eine elektronische Rechnungsstellung. 


